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Freiburg, 24. August 2017 

Gesetzesentwurf über die Sonderpädagogik (SPG)  

—  
Vorschläge des Staatsrates zur Änderung des SPG (Art. 14 und 23), präsentiert vom 
Berichterstatter in der Septembersession 2017 des Grossen Rates  

Art. 14 Abs. 5 SPG:  

Die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, das sonderpädagogische Fachpersonal 

sowie die von den sonderpädagogischen Einrichtungen angestellten Therapeutinnen und 

Therapeuten müssen bei ihrer Anstellung einen Sonderprivatauszug aus dem Strafregister gemäss 

Artikel 371a des Schweizerischen Strafgesetzbuchs oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit ein 

gleichwertiges Dokument vorlegen. Während einer Übergangsperiode bis 31. Dezember 2026 

müssen die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich noch einen ordentlichen 

Strafregisterauszug vorlegen.  

Art. 23 Abs. 4 SPG: 

Die freischaffenden Leistungsanbieter müssen im Rahmen ihres Anerkennungsgesuchs einen 

Sonderprivatauszug aus dem Strafregister gemäss Artikel 371a des Schweizerischen 

Strafgesetzbuchs oder bei ausländischer Staatsangehörigkeit ein gleichwertiges Dokument vorlegen. 

Während einer Übergangsperiode bis 31. Dezember 2026 müssen die erfolgreichen Bewerberinnen 

und Bewerber zusätzlich noch einen ordentlichen Strafregisterauszug vorlegen.  

Ergänzender Kommentar zur Botschaft zum Vorentwurf des Gesetzes über die 
Sonderpädagogik (SPG) vom 28. November 2016:  

Eine Änderung des Gesetzes über das Staatspersonal (StPG), das demnächsten dem Grossen Rat 

unterbreitet wird, führt die Pflicht ein, von sämtlichen Staatsmitarbeitenden, deren Tätigkeit einen 

regelmässigen Kontakt mit Minderjährigen beinhaltet, vor deren Anstellung einen 

Sonderprivatauszug aus dem Strafregister zu verlangen. Der Staatsrat möchte diese Massnahme 

auch auf die Neuanstellungen bei den sonderpädagogischen Einrichtungen ausweiten.  

Die EKSD ist nicht die Arbeitgeberin des von den sonderpädagogischen Einrichtungen angestellten 

Personals, anerkennt jedoch diese Einrichtungen und übt die Aufsicht über sie aus. Daher sollte bei 

der Anstellung von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, sonderpädagogischem 

Fachpersonal sowie die von den sonderpädagogischen Einrichtungen angestellten Therapeutinnen 

und Therapeuten ebenfalls ein Sonderprivatauszug aus dem Strafregister verlangt werden.  
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Die EKSD hat auch die Aufgabe, die freischaffenden Leistungsanbieter anzuerkennen.. Aus diesem 

Grund und in Überstimmung mit der Pflicht zur Vorlage des Sonderprivatauszugs aus dem 

Strafregister für das Personal der logopädischen, psychologischen und psychomotorischen Dienste 

der Gemeinden, die in Zusammenhang mit der Änderung des StPG ins Schulgesetzt eingefügt 

wurde, ist eine solche Anforderungen auch bei der Anerkennung freischaffender Leistungsanbieter 

durch die EKSD zu verlangen.  

Da die Arbeiten in Zusammenhang mit der Änderung des StPG nach Abschluss der Beratungen der 

der parlamentarischen Kommission noch nicht fertiggestellt waren, schlägt die EKSD vor, diese 

Bestimmungen in der Session des Grosses Rates, in der dieser das Gesetz über die Sonderpädagogik 

(SPG) beraten wird, zu behandeln. 

(Siehe den erläuternden Bericht des Staatsrats an den Grossen Rat vom 16. August 2017 zum 

Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes über das Staatspersonal (StPG)und des Gesetzes über 

die familienergänzenden Tagesbetreuungseinrichtungen (FBG)). 
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